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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Wabl und Genossen vom 26. September 1988, 

Nr. 2691/J-NR/88, "unerledigte Empfehlungen 

des Rechnungshofes" 

Ihre Frage darf ich wie folgt beantworten: 

Die Entst~rung von FernsprechanschlUssen gegen Kostenersatz 

außerhalb der Regeldienstzeit der Entst~rungsorgane wu~de 

bereits mit 1. Juli 1988 eingefUhrt. DasdafUr vorgesehene 

Entgelt, welches aber nur im Falle der Wiederherstellung der 

FunktionstUchtigkeit des Fernsprechanschlusses dem Teilnehmer 

vorgeschrieben wird, beträgt derzeit 690 Schilling. 

Wien, am 28.0ktober 1988 

Der Bundesminister 
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